
Praktikum in der zweijährigen Berufsfach-
schule für Medientechnik 
 

1. Ziele des Praktikums 
Praktika dienen der Ergänzung des Unterrichts. Sie ha-
ben die Aufgabe 
- auf das Berufsleben vorzubereiten, 
- die Berufswahlentscheidung abzusichern, 
- eine Orientierung für ein mögliches Studium zu bie-

ten. 
Praktikantinnen und Praktikanten sollen durch Anschau-
ung und eigene Mitarbeit grundlegende Kenntnisse über 
Arbeits- und Leistungsprozesse erwerben sowie Einbli-
cke in die Zusammenhänge betrieblicher /beruflicher 
Praxis gewinnen. Dabei sollen sie berufs- und fachbezo-
gene Aufgaben lösen und sich auch mit den sozialen und 
kommunikativen Situationen während des Berufsalltages 
in den Betrieben auseinander setzen. 
 

2. Anforderungen an die Praktikumsstelle 
Zur Sicherung der Qualität soll das Praktikum nur in hier-
für geeigneten Betrieben, Einrichtungen und Behörden 
durchgeführt werden, in denen die entsprechende Tätig-
keiten nach Anlage 1 ausgeführt werden können. Als 
geeignet gelten in der Regel: 
- Betriebe, die zur Ausbildung in den entsprechenden 

Berufen berechtig sind  
- Einrichtungen oder Behörden, die die Berechtigung 

haben, in einem entsprechenden anerkannten Beruf 
auszubilden 

 
3. Durchführung des Praktikums 

Die Durchführung des Praktikums richtet sich nach den in 
der Anlage 1 für die jeweilige Fachrichtung festgelegten 
Inhalten. Die wöchentliche Arbeitszeit, der Urlaubsan-
spruch und die Vergütung regeln sich nach den gesetzli-
chen und tariflichen Bestimmungen. 
 

4. Anrechnung von einschlägigen Tätigkeiten 
Einschlägige praktische Tätigkeiten können auf der 
Grundlage einer Einzelfallprüfung auf das Praktikum zum 
Erwerb der Fachhochschulreife angerechnet werden. 
Betriebspraktika aus der Sekundarstufe I werden nicht 
angerechnet. Die Anrechnung von einschlägigen Tätig-
keiten auf die praktische Ausbildung in der Klasse 11 der 
Fachoberschule ist nicht möglich. 
 
Tätigkeiten sind einschlägig, wenn sie den Anforderun-
gen der in der Anlage 1 beschriebenen Tätigkeiten ent-
sprechen. Bei Nachweis der Einschlägigkeit können ins-
besondere Wehr- und Zivildienst, Entwicklungsdienst, 
ökologisches oder freiwilliges soziales Jahr im vollen 
Umfang anerkannt werden. Dies gilt auch für nicht abge-
schlossene Berufsausbildungen nach Landes- oder Bun-
desrecht und Kindererziehungszeiten. 
 
Die Anrechnung für das Praktikum erfolgt durch die 
Schulen. 
 

5. Nachweis der Fachhochschulreife 
Die notwendigen Bescheinigungen werden nach Maßga-
be der Anlage 2 dieser Ordnung ausgestellt. 
 
 

 

 
 
 
 

6. Auswirkungen auf ein Berufsausbildungsver-
hältnis 

Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Praktikum 
kann bei der Zuständigen Stelle ein Antrag auf Abkür-
zung des Berufsausbildungsverhältnisses gemäß § 8 
Berufsbildungsgesetz gestellt werden. 
 
III. Einschlägiges halbjähriges Praktikum zum Er-
werb der Fachhochschulreife in der zweijährigen 

Berufsfachschule des Berufskollegs 
1. Rechtsgrundlage 

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Anlage C APO-BK sowie den 
hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften (VVzAPO-
BK-BASS 13-33 Nr. 1.2) wird den Absolventinnen und 
Absolventen der zweijährigen Berufsfachschule die 
Fachhochschulreife zuerkannt , wenn neben dem 
erfolgreichen Abschluss der Fachoberschulreifenprü-
fung die erforderliche Fachpraxis nachgewiesen wor-
den ist. Dieser fachpraktische Nachweis wird durch 
eine mindestens zweijährige abgeschlossene Be-
rufsausbildung nach Landes- oder Bundesrecht, durch 
eine mindestens zweijährige Berufstätigkeit oder 
durch ein einschlägiges halbjähriges Praktikum (24 
Wochen) der Fachrichtung entsprechend nach dieser 
Ordnung erbracht. 
In den Bildungsgängen nach § 2 Abs. 1 Anlage C APO-BK können Schülerinnen und Schüler, die die Berufsabschlussprüfung endgültig nicht bestanden haben, dennoch den schulischen Teil der Fachhochschulreife erwerben. Nach § 4 Qualifikationsverordnung 

Fachhochschule erlangen diese Schülerinnen und Schüler in Verbindung mit einem halbjährigen einschlägigen Praktikum nach dieser Ordnung die Qualifikation für ein Studium an einer Fachhochschule in Nordrhein-Westfalen (Fachhochschulreife).  

 
2. Mögliche Bestandteile und zeitlicher Rahmen 

der Praktika 
a) In den Fächern des berufsbezogenen Lernbereichs 
integriertes Praktikum 
Die in den Lehrplänen vorgegebenen und in den Fä-
chern zu vermittelnden berufspraktischen Verfahren 
und Inhalte werden von der Schule im Umfang von 
vier Wochen auf das halbjährige Praktikum am Ende 
des Bildungsgangs angerechnet. 
 

b) Ergänzendes schulisches Praktikum im Differenzie-
rungsbereich 
Soweit im Differenzierungsbereich ergänzende be-
rufspraktische Unterrichtsveranstaltungen angeboten 
werden, können diese von der Schule im Umfang von 
bis zu vier Wochen auf das halbjährige Praktikum 
am Ende des Bildungsganges angerechnet werden. 
 

c) Zusammenhängendes Praktikum während des 
Bildungsgangs 
Soweit die Schule ein Praktikum im Umfang von bis 
zu vier Wochen während der Unterrichtszeit organi-
siert, wird dieses am Ende des Bildungsgangs von der 
Schule im abgeleisteten Umfang auf das halbjährige 
Praktikum angerechnet. Der Praktikumsbetrieb be-
scheinigt die ordnungsgemäße Durchführung des 
Praktikums. 
 

d) Zusammenhängende Praktika vor, während oder 
nach dem Bildungsgang 
Weitere Praktika zum Nachweis des halbjährigen 
Praktikums sind entweder unmittelbar vor Eintritt in 
den Bildungsgang, während der Ferien im Bildungs-
gang oder nach Abschluss des Bildungsgangs zu 
absolvieren und werden von der Schule im abgeleis-
teten Umfang anerkannt. 



 
3. Rechtliche Stellung 

Anlage 2.2 Für die rechtliche Stellung der Schülerinnen und Schüler, 
die ein bis zu vierwöchiges zusammenhängendes Prakti-
kum während des Bildungsgangs nach Abschnitt III Nr. 2 
Buchstabe a bis c absolvieren, gilt Nummer 6 des Rund-
erlasses „Berufswahlorientierung in der Sekundarstufe I, 
in den gymnasialen Oberstufe, im Berufskolleg und im 
Weiterbildungskolleg“ (BASS 12-21 Nr. 1) entsprechend. 

Bescheinigung des Betriebspraktikums 
 
Frau/Herr  ________________________________________________________________ 

Vor- und Zuname 
 

geboren am _______________________ in _____________________________________ 
 
hat bei uns vom _____________________________ bis ___________________________ 
 
ein Betriebspraktikum unter Anleitung einer Fachkraft absolviert. 
 

Die rechtliche Stellung der Praktikantinnen und Prakti-
kanten, die Praktika nach Abschnitt III Nr. 2 Buchstabe d 
dieser Ordnung absolvieren, richtet sich nach den ge-
setzlichen und tariflichen Bestimmungen. 

Die tägliche Arbeitszeit betrug __________ Stunden. Sie/Er hat __________ Tage versäumt. 
 
Sie/Er hat Einblicke in folgende Arbeitsbereiche betrieblicher Praxis erworben: 
 

- _________________________________________________________________ 
 

- _________________________________________________________________   
4. Durchführung des Praktikums - _________________________________________________________________ 

Es ist Aufgabe der Schülerinnen und Schüler, einen ge-
eigneten Platz für die Durchführung des Praktikums nach 
Abschnitt III Nr. 2 Buchstabe d dieser Ordnung zu finden. 
Vor Aufnahme eines Praktikums soll sich die Schüle-
rin oder der Schüler von der Schule über die Anrech-
nungsfähigkeit beraten lassen. Es wird der Abschluss 
eines schriftlichen Vertrages empfohlen. 

 
- _________________________________________________________________ 

 
- ___ _______________ _______________________________________________

ikum wurde ordnungsgemäß/ nicht ordnungsgemäß1 durchg

 
Das Betriebspraktikum ist teilbar. Die Mindestdauer eines 
anrechenbaren Betriebspraktikums beträgt zwei Wochen. 
Teilpraktika mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit sind zulässig. Die Gesamtzeit verlängert sich 
entsprechend. 
 

5. Anrechnung 
Die Schule führt für jede Schülerin und jeden Schüler 
einen Nachweis gemäß Anlage 2.2 über alle abgeleiste-
ten Praktikumsbestandteile zum Erwerb der Fachhoch-
schulreife nach Abschnitt III Nr. 2. Der Nachweis ist zu 
den Schülerunterlagen zu nehmen und verbleibt in der 
Schule. Für die Aufbewahrung gilt § 9 Abs. 1 Nr. 2 der 
„Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen 
Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern“ (BASS 10-
44 Nr. 2.1). Die Schule, an der der schulische Teil der 
Fachhochschulreife erworben wurde, prüft die Einschlä-
gigkeit des Praktikums. Sie entscheidet über die Anrech-
nung in Bezug auf Inhalt und Umgang des Praktikums. 
 

6. Praktikum für Schülerinnen und Schüler der Assistentenbildungsgänge, die die Berufsabschlussprüfung nicht bestanden haben 

Die Inhalte des halbjährigen einschlägigen Praktikums richten sich nach Anlage 1, soweit  der Assistentenbildungsgang einer Fachrichtung zuzuordnen ist. Ansonsten kann das Praktikum auch in dem beruflichen Tätigkeitsfeld dese Bildungsgangs durchgeführt werden. Die im 

ngsgang absolvierte Praktika werden angerechnet.  Bildu

 
7. Nachweis der Fachhochschulreife 

Soweit die zusammengefassten Praktikumbestandteile 
mindestens 24  Wochen umfassen, stellt die Schule der 
Schülerin oder dem Schüler die Bescheinigung über den 
Erwerb der Fachhochschulreife gemäß aus. 

Käthe-Kollwitz-Berufskolleg der Stadt Oberhausen 
Schule der Sekundarstufe II 
 
Berufsfelder 
Ernährung und Hauswirtschaft – Sozial- u. Gesundheitswesen – Körperpflege – Medien/Medientechnologie 

 
Die oben aufgeführten Arbeitsbereiche betrieblicher Praxis sind  
der Fachrichtung Technik  
mit dem fachlichen Schwerpunkt Drucktechnik  
in der Profilbildung Medientechnik  
zuzuordnen. 
 
Dieses Betriebspraktikum entspricht / entspricht nicht1 den Anforderungen an Betriebspraktika 
gemäß Runderlass „Ordnung des einschlägigen halbjährigen Praktikums zum Erwerb der 
Fachhochschulreife in der zweijährigen Berufsfachschule des Berufskollegs“ (BASS 13-35).  
 
Frau/Herrn __________________________________________________________________ 

Vor- und Zuname 
 
wird ein einschlägiges Betriebspraktikum von ____ Woche(n) bescheinigt / nicht bescheinigt 
 
 
 
 
Oberhausen, den ______________ 
 
 
                            (Siegel) 

_______________ 
ung      

______         Schulleit
____

 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diese Bescheinigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Käthe-Kollwitz-Berufskolleg, Richard-Wagner-
Allee 40, 46117 Oberhausen schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. Falls die Frist durch 
das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten versäumt wird, so wird dieses Verschulden der 
Widerspruchsführerin/dem Widerspruchsführer zugerechnet. 
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Das Betriebsprakt eführt. M U S T E R 
 
 
Besondere Bemerkungen: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________ 
Ort, Datum 
 
 
_________________________ 
Unterschrift und Firmenstempel 
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